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Qualifikationsverfahren mit Abschluss EFZ 
(nach Bildungsverordnung 2023) 
 
Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung ist bestanden, wenn: 
 
a) der Qualifikationsbereich «praktische Arbeit» mindestens mit der Note 4.0 bewertet wird; 
b) der Qualifikationsbereich «Berufskenntnisse und Allgemeinbildung» mindestens mit der  

Note 4.0 bewertet wird; und 
c) die Gesamtnote mindestens 4.0 beträgt. 

 
Das Qualifikationsverfahren kann höchstens zwei Mal wiederholt werden. 
Es müssen nur die nicht-bestandenen Qualifikationsbereiche wiederholt werden. 
Bei den «Berufskenntnisse und Allgemeinbildung» bedeutet dies, nur die einzelnen 
ungenügenden Handlungskompetenzen müssen wiederholt werden. 
Ungenügende Erfahrungsnoten können, müssen aber nicht wiederholt werden. 
 
 
 
Fall 1: bestanden 
Erfahrungsnoten:    genügend 
Praktische Arbeit:    genügend 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung: genügend 
Gesamtresultat:    genügend 
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Fall 2: bestanden 
Erfahrungsnoten    genügend (betrieblich genügend / schulisch ungenügend) 
Praktische Arbeit:    genügend 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung: genügend 
Gesamtresultat:    genügend 
 

 
 
 
Fall 3: bestanden 
Erfahrungsnoten    ungenügend  
Praktische Arbeit:    genügend 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung: genügend 
Gesamtresultat:    genügend 
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Fall 4: nicht bestanden 
Erfahrungsnoten    genügend 
Praktische Arbeit:    ungenügend 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung: genügend 
Gesamtresultat:    genügend 
 

 
 
 
Fall 5: nicht bestanden 
Erfahrungsnoten    genügend (betriebliche genügend / schulisch ungenügend) 
Praktische Arbeit:    genügend 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung: ungenügend 
Gesamtresultat:    genügend 
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Fall 6: nicht bestanden 
Erfahrungsnoten    ungenügend 
Praktische Arbeit:    genügend 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung: genügend 
Gesamtresultat:    ungenügend 
 

 
 


